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RS OGH 1973/11/6 6Ob121/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.11.1973

Norm

ABGB §904 I

ABGB §983

Rechtssatz

Der Wegfall des einzigen Einkommens für die Dauer von mehreren Monaten ist als wesentliche Verschlechterung in

den Vermögensverhältnissen des Kreditnehmers zu beurteilen. Es genügt für die Wirksamkeit der Kündigung, daß im

Kündigungszeitpunkt eine wesentliche Verschlechterung in den Vermögensverhältnissen eingetreten war, die eine

Verschuldung und eine, wenn auch nur vorübergehende Zahlungsunfähigkeit befürchten ließ.
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